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§ 6 Abs. 8 APO-SI ermöglicht die vom TE vorgeschlagenen Vorgehensweise. Probleme könnte es
aus meiner Sicht mit § 70 Abs. 4 Nr. 1 und Nr. 2 Schulgesetz eher im umgekehrten Fall geben -
sprich die FK hätte als dritte KA im zweiten Halbjahr eine mündliche Prüfung beschlossen und
der TE würde stattdessen eine Klassenarbeit schreiben. Das Abweichen von einem Standard
(i.e. Klassenarbeit) unter Anwendung von § 6 Abs. 8 APO-SI wäre auch kein Verstoß gegen einen
FK-Beschluss, es sei denn, ein solcher läge tatsächlich vor.

Sauberer, auch im Sinne der Vergleichbarkeit der Leistungen zwischen den Parallelklassen wäre
aus meiner Sicht, eine reguläre Klassenarbeit zu schreiben. Ob das hier zutrifft oder nicht, kann
ich nicht beurteilen, aber pädagogische Freiheit als Deckmantel für Alleingänge zu verwenden,
finde ich problematisch.

Eine andere saubere Lösung wäre es, zum einen die Schulleitung zu fragen und bei positiver
Rückmeldung durch die Schulleitung im Anschluss der Fachschaft das Vorgehen anzukündigen,
damit die ParallelkollegInnen wenigstens die Chance haben, ggf. gleichsinnig vorzugehen.
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